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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren. 
 
Im folgenden finden Sie einen Auszug aus unserem Loseblattwerk „Die neue 
Betriebssicherheitsverordnung“.  
 
Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die 
Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button  
„Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an: 
 
 
FORUM Verlag Herkert GmbH 
Mandichostr. 18 
86504 Merching 
 
Telefon: 08233 / 381-123 
Telefax: 08233 / 381-222 
E-Mail: service@forum-verlag.com

 
 
 
 
 
  © Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung  
   (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen  
   Zustimmung des Verlages. 
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Unterweisungsmerkblatt

Hautschutz Datum, Unterschrift Unterweisender

Datum, Unterschrift Arbeitnehmer

Allgemeine Gefährdungen

Hautbelastende Stoffe können:
reizende,
ätzende,
giftige,
krebserzeugende,
fettlösende

Eigenschaften besitzen.

Umgebungseinflüsse:
Aerosole,
Dämpfe,
Stäube,
feuchte Medien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lassen Sie sich die Gefährdungsbeurteilungen sowie die Sicherheits-
datenblätter für die vorgesehenen Arbeitsstoffe vorlegen und erläu-
tern.
Lassen Sie sich in die vorgesehenen Verfahrensweisen einweisen.
Beachten Sie den Hautschutzplan, die Hygieneregeln für die Hand-
reinigung und den Reinigungsplan.
Vor Arbeitsbeginn die Hände reinigen.
Während der Arbeit die Hände mit einer Schutzcreme eincremen
und soweit erforderlich Schutzhandschuhe tragen.
Nach der Arbeit sind die Hände gründlich zu reinigen. Tragen Sie
anschließend eine Pflegecreme auf.
Vermeiden Sie Hautkontakt mit hautbelastenden Substanzen.
Vermeiden Sie langen und / oder wiederholten Hautkontakt mit Was-
ser oder anderen feuchten Medien.
Reinigen Sie mit Gefahrstoffen benetzte Hautpartien NICHT mit Löse-
mitteln oder anderen aggressiven Medien.
Wechseln Sie mit Gefahrstoffen benetzte Kleidung umgehend.
Schützen Sie die Haut sowohl vor natürlicher UV-Strahlung (Sonnen-
licht) als auch vor technischer UV-Strahlung, z. B. beim Schweißen.
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Mit Gefahrstoffen getränkte Lappen nur in dafür vorgesehene Be-
hältnisse mitnehmen, niemals in der Kleindung mitführen.
Desinfektionsmittel sind nur nach Weisung zu benutzen.
Sprühen Sie Sprays nicht auf heiße Oberflächen oder in offene Flam-
men.
Beachten Sie Rauchverbote.
Benutzen Sie Stoffhandtücher nur in Bereichen ohne besondere
Hautbelastung. Verwenden Sie keine eigenen Handtücher, benut-
zen Sie ggf. bereitgestellte Einmalhandtücher.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die Persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend der Betriebs-
anweisung zu tragen (u. a. Kleidung / Schutzkleidung).
Schutzhandschuhe sind produktabhängig zu verwenden.
Achten Sie bei Schutzhandschuhen auf die Kennzeichnung, zuläs-
sige Gebrauchsdauer und Beständigkeit gegenüber den eingesetz-
ten Gefahrstoffen.
Benutzen Sie beim Umgang mit flüssigen Gefahrstoffen keine Stoff-
oder Spaltlederhandschuhe.
Bei Spritzgefahr ist eine dicht anliegende Schutzbrille zu benutzen.
Verwenden Sie Sicherheitsschuhe.

Weitere Hinweise

Beachten Sie die vorgesehenen Maßnahmen bei Betriebsstörun-
gen, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten (Shutdown) oder außer-
gewöhnlichen Ereignissen.
Überprüfen sie beim Umgang mit Gefahrstoffen, inwieweit diese
Ihnen in zugelassenen Behältern zum Arbeiten gereicht werden und
ob die Behältnisse entsprechend gekennzeichnet sind.
Nehmen Sie die angebotenen arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen wahr.
Melden Sie Symptome wie Hautirritationen oder Reizungen der
Atemwege Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Betriebsarzt oder ihrer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit.
Üben Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Haut- oder Augenkontakt, Ver-
schlucken und Einatmen von Gefahrstoffen.
Informieren Sie sich über den Standort von Augen- und Körper-
duschen.
Versorgen Sie kleine Verletzungen umgehend.
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